
Úkonomen und Juristen 
Causerie, vom Autor Ende letzten Jahres 

anllisslich einer Konferenz von Juristlnnen und Juristen 
der schweizerischen FINMA (s. Anm. 1) vorgetragen. 

Die Vortragsform blieb unveritndert. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Ihr Chefjurist hat mir den Auftrag erteilt, über das Verhaltnis von 

Juristen und Okonomen zu sprechen, und zwar nicht absolut ernst, 

aber schon etwas ernst und mit einer Antwort auf die Fragen 
- o b die Juristen oder die Okonomen Recht haben 
- ob sie sich annahern oder gerade nicht anniihem sollten 
- und vor allem: o b in der FINMA 1 die Juristen das Sagen haben sol-

len (eine Folgerung, mit der ich in diesem Kreis punkten dürfte) 
oder gerade umgekehrt die Okonomen (eine Behauptung, mit der 

ich hier wohl kaum einen Blumentopf gewinnen kõnnte). 

Das scheint mir eine für einen Juristen charakteristische Auftrags­

erteilung: Sie ist offen nach allen Sei te n, erlaubt das sowohll als au eh, 

scheint vorsichtig bezüglich der Konsequenzen, geht - wie es scheint 

- das Problem ohne Vorurteile an und lãsst viel Raum für die Argu­

mentation. 
Sie kennen die Antwort des Juristen auf die Frage, wie viel zwei 

mal zwei ist: Nach einigem Nachdenken sagt er: »Unter normalen 

Umstanden und mit dem Vorbehalt einer genauen Prüfung würde ich 

sagen: vier. « 

Im Verkehr mit der FINMA und ihren Juristlnnen ist dies anders: 

Da kommt schnõrkellos ein Vorhalt oder Befehl, dann klipp und klar 

die Feststellung, der Vorhalt habe sich bestatigt oder der Befehl sei 

nicht befolgt worden, und das führt dann schnurstracks zur Sank­

tion. 
Heute habe ich n un die Chance, nicht n ur ein Spiegelbild für Oko­

nomen aus Sicht des Juristen zu zeichnen, sondem auch der FINMA 

den Spiegel vorzuhalten, und das aus einer zumindest für Schweizer 

Juristen - sie tragen ja oft mehr als einen Hut- nicht ungewõhnlichen 

Position heraus: als Kollege einerseits, aber auch als gelegentlicher 

Gegenspieler auf der anderen Seite. 
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Lassen Sie mich also den mir aufgegebenen Spagat versuchen, und 
denken Sie daran: Es ist nicht absolut ernst gemeint, aber schon 
etwas ernst! 

Juristen sind die Grandseigneurs der Sozialwissenschaften, 
Okonomen die Newcomer 

Ein erster Unterschied von Juristen und Okonomen: 
Juristen gibt es, seit man begonnen hat, das Faustrecht durch Re­

geln der Streitschlichtung einzudãmmen. Cicero konnte in der Hoch­
blüte des rõmischen Rechts bereits auf eine jahrhundertealte Tradi­
tion zurückblicken. 

Ganz anders die Okonomen: Sie sind die Newcomer, die Empor­
kõmmlinge unter den Sozialwissenschaftlern: 

Den Grundstein der Volkswirtschaftslehre mag Adam Smith mit 
seiner InvisibLe Hand gelegt haben. Einer der ersten Praktiker war -
dreihundert Jahre zuvor - Christoph Kolumbus: Als er sich auf seine 
Reise machte, wusste er nicht, wohin er segelte, und als er ankam, 
wusste er nicht, wo er war. Und sein Unterfangen hat er mit einem 
staatlichen Stipendium ftnanziert. 

Juristen und Okonomen: Beide kõnnen sich irren 
Nun aber eine Gemeinsamkeit: Beide vertreten eine hõchst irr­

tumsanfãllige Disziplin. Die Juristen blicken mit Hame auf die vielen 
Irrtümer der Okonomen: 
- Bei der Erftndung des Automobils sagten Okonomen einen welt­

weiten Maximalbedarf von 5'ooo Wagen voraus. 
- Am 1.7. Oktober 1.929 hielt der Okonomieprofessor Erwin Fisher 

fest: »Es sieht danach aus, dass die Aktienmiirkte ein dauerhaft 
hohes Niveau erreicht haben.«- Eine Woche spiiter, am 25. Okto­
ber, war der »Schwarze Freitag«. 

Beispiele ftnden sich auch aus neuerer Zeit: 
- Der Wirtschaftsnobelpreistrãger Robert Lucas konstatierte 2003, 

die Volkswirtschaftslehre habe »das zentrale Problem, wie De­
pressionen z u verhindern sind, gelõst«. Fünf Jahre spater brach 
die Finanzkrise mit den bekannten Folgen aus. 

- Ein Berliner Wirtschaftsinstitut:z. hielt in einem Bericht 2008 fest: 
>>In d er vorliegenden Wertung erweist sich Island als zukunfts­
fahigste Region Europas«. Wenige Monate danach - Ende 2008 -

war Island nahe dem Bankrott. 
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Wie steht das bei den Juristen? Ich fürchte, nicht viel besser: 
Wenn sich zwei Juristen zu einer Frage ãussem, dann vertreten sie 

bekanntlich mindestens drei Meinungen. Dass darunter die richtige 
ist, wird dadurch aber noch lange nicht gewãhrleistet. .Aber: Was 
heisst denn schon »richtig«? Diesbezüglich befinden sich die Juristen 
klar im Vorteil. Denn sie haben es in der Hand, im Schosse ihrer eige­
nen Zunft zu entscheiden, was - für sie und damit meist auch für die 
anderen - richtig ist: 
- Eine rechtspolitische Streitfrage wird schliesslich vom Gesetz­

oder Vertassungsgeber - zwar nicht für alle, aber immerhin aut 
absehbare Zeit- verbindlich beantwortet. 

- Und was unter geltendem Recht »richtig« ist, das sagt letztin­
stanzlich- auch das freilich oft n ur vorlãufig- das Bundesgericht. 

Die 6konomen haben diese .Autonomie innerhalb ihrer Gilde nicht. 
Auf ihrem Feld entscheidet der Markt, und der schert sich kaum ein­
mal darum, was die Okonomen darüber denken, wie die Welt aus­
sehen sollte. 

Juristen und Okonomen: 
Konkurrenten im Kampf um Posten und Arbeitsplãtze 

In Wirtschaft, Staat und Gesellschaft gibt es viele Funktionen, die 
sowohl durch Juristen wie auch durch Okonomen besetzt werden 
kõnnen. Dabei muss man feststellen - und für die Juristen ist dies 
kein frõhlicher Gedanke -, dass die Okonomen den Juristen mehr 
und mehr den Rang abzulaufen scheinen. Früher war der Jurist der 
Alleskõnner, der in Staat und Wirtschaft das Sagen hatte. Inzwischen 
hat man realisiert, dass es ohne õkonomisches Denken und õkonomi­
sches Fachwissen bei vielen .Aufgaben nicht geht, und das kann dann 
zur Folge haben, dass der Jurist als Generalist dem spezialisierten 
Volks- oder Betriebswirtschaftler den Platz rãumen muss. 

Das hat auch damit zu tun, dass die õkonomische .Ausbildung 
in den letzten Jahrzehnten viel an Qualitãt gewonnen hat. Mit com­
mon sense und einem Hinweis aut den Markt ist es heute nicht mehr 
getan. Die Mathematik hat Einzug gehalten, ob immer zu recht, 
bleibe dahin gestellt, aber sie hat zumindest eines geschaftt: eine Ver­
schãrtung der Zutrittshürde zum Studium3 und die Hebung von des­
sen Niveau. 

Meine Kolleginnen und Kollegen, wir alle hier im Saal müssen uns 
eine bange Frage stellen: Sind wir Juristen eine gefãhrdete Spezies? 
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Gehõren wir auf eine Artenschutzliste der UNESCO oder sollten wir 
uns unter die Fittiche von WWF und Greenpeace begeben? Müsste 
man vielleicht ein UNO-Jahr der Juristen ausrufen? 

Mich persõnlich - im Pensionsalter - braucht dies nicht mehr zu 
kümmern. Aber nach einem Blick in den Saal kann ich - so scheint 
mir - ohnehin Entwarnung geben: Zumindest bei der FINMA schei­
nen mir Juristinnen und Juristen noch immer unverzichtbar zu sein, 
und zwar - wie jetzt - in stattlicher Zahl. Die Nahe von Juristen und 
Okonomen und ihr Konkurrenzverhãltnis führen dennoch dann und 
wann zu kleinen Gifteleien: So hat einer meiner universitaren Berufs­
kollegen- er war lange Jahre Mitglied einer wichtigen eidgenõssischen 
Kommission- kürzlich mit Grimm in der Stimme als Quintessenz sei­
ner Erfahrungen verkündet: »Entlasst zehn Okonomen, dann schau­
felt ihr zwanzig Juristen frei, die dann produktiv arbeiten kõnnen. « 

Unterwanderung der Jurisprudenz durch die Okonomie 
Aber auch wenn die Juristen einen offenen Übernahmekampf 

nicht zu befürchten brauchen, stellt sich doch die weitere Frage: 
Droht vielleicht ein verdeckter takeover der Jurisprudenz durch die 
Okonomie? Die Waffe hiefür wãre die Ókonomtsche Analyse des Rechts. 

Gekampft wird nicht auf dem Schlachtfeld, sondern subkutan im 
Wege der Inftltration: Die Okonomische Analyse will bekanntlich das 
Recht anhand von aus der Okonomie gewonnenen Effizienzkriterien 
beurteilen und verandern. Recht son so ausgestaltet werden, dass es 
den wirtschaftlichen Nutzen - auf der Stufe des Einzelnen, aber auch 
der Gesellschaft - optimiert. Recht ist nach dieser Lehre dann gut, 
wenn es zu õkonomisch optimalen Resultaten führt und Anreize zu 
einem entsprechenden Verhalten der Rechtsunterworfenen setzt. 

Im Wirtschaftsrecht gibt es aus den letzten drei Jahrzehnten kaum 
eine wissenschattliche Studie von Gehalt, die glaubt, ohne eine õko­
nomische Analyse auskommen zu kõnnen. Und in der Tat: Die Oko­
nomische Analyse des Rechts befindet sich im Niemandsland der Dis­
ziplinen, kann gleichermassen von Juristen wie Okonomen betrieben 
werden. Nur: In der Okonomischen Analyse betreiben die Juristen 
das Spiel der Okonomen, sie anerkennen deren Spielregeln und sie 
tun es nicht selten ohne die nõtigen Sachkenntnisse. Das Resultat ist 
dann eine pseudowissenschaftliche Aussage, die sich an den Grund­
prinzipien von »Angebot und Nachfrage<< und »Soll und Haben« ori­
entiert, kaum mehr als Selbstverstandlichkeiten enthalt und alles in 
allem oft recht handgestrickt wirkt. Daraus folgt m. E.: Falls sich die 
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Juristen in der Ókonomischen Analyse nicht den Ókonomen auslie­
fern wollen - und das gilt es zu vermeiden -, dann sollten sie danach 
trachten, die Spielregeln mitzugestalten. Dazu einige Faustregeln: 

Unbestritten ist wohl, dass in der Juristerei- in der Gesetzgebung 
etwa, in der Vertragsgestaltung und bei der Tãtigkeit von Behõr­
den - stets (auch) auf die okonomischen Konsequenzen zu achten 

ist. Hier kõnnte aus meiner Sicht bei der FINMA einiges verbessert 

werden, ich werde darauf noch zurückkommen. 
- Sodann: Sicher gibt es Grundsatzfragen, bei denen eine juristische 

Klãrung anzustreben ist, ohne Rücksicht darauf, ob es um viel 
oder um wenig Geld geht. Gerade im Bereich des Wirtschafts­
rechts spielt aber die wirtschaftliche Bedeutung einer juristischen 
Lõsung eine wichtige Rolle. 
Ein Negativbeispiel - nicht direkt aus dem Tãtigkeitsbereich der 

FINMA, aber immerhin aus deren Dunstkreis: 
Management-Transaktionen (der Handel in Aktien der eigenen 
Gesellschaft oder damit verbundenen Werten durch Mitglieder 
von Verwaltungsrat und Geschãftsleitung) sind bekanntlich 
der Bõrse zu melden, und sie werden von dieser õffentlich be­
kannt gemacht. Das ist grundsãtzlich sinnvoll, denn Manager 
und Mitglieder des Verwaltungsrates sind Insider, die mit 

ihrem Verhalten dem Markt wichtige Signale geben kõnnen. 
Allerdings ist dies regelmãssig nur dann der Fall, wenn die 
Transaktion ein nennenswertes Volumen erreicht. So hat man 
es bisher gehalten: Management-Transaktionen mussten nur 
gemeldet werden, wenn sie einen gewissen Umfang hatten. 

Inzwischen hat sich das geãndert: Heute müssen alte Trans­
aktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Ge­
schãftsleitung gemeldet werden, unabhãngig von ihrer Grõsse. 
Das mag sich aufgrund internationaler Vorgaben aufdrãngen. 
Aber wenigstens die praktische Umsetzung sollte mit Augen­
mass erfolgen, und daran jedenfalls scheint es der Schweizer 
Bõrse zu mangeln: 

In einer offiziellen Medienmitteilung vom 13. Oktober 
2011 wurde z. B. Krethi und Plethi verkündet, es sei eine »Un­
tersuchung gegen Credit Suisse Group AG« erõffnet worden. 

Der Anlass: Eine Management-Transaktion über 1'400 Na­
menaktien - eine Transaktionssumme von etwa CHF 30'ooo -
sei zwar gemeldet worden, dies aber verspãtet. Dieses Fehlver­
halten- ein Versehen und sicher nicht das Resultat krimineller 
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Energie, denn dafür war der potentielle Gewinn zu klein- wird 
also mit einer futl fteagea Untersuchung bedacht: õffentliche 
Bekanntgabe, mit Hinweis auf die unbestimmte Dauer des Un­
tersuchungsverfahrens und mit der Aussicht auf Fortsetzung: 
Man werde zu gegebener Zeit »über den Ausgang des Verfah­
rens informieren«. Für alle, die in der Zwischenzeit die Span­
nung nicht aushalten, wird eine Adresse bekannt gegeben, wo 
man für Fragen »geme zur Verfügung« stehe. 

Mag sein, dass hier durch einen Banker eine Regelung ver­
letzt wurde. Aber mit Sinn für Proportionen und gesundem 
Menschenverstand hatte man davon absehen kõnnen, ein Ver­
fahren loszutreten, dessen Kosten ein Vielfaches des allfalli­
gen Wertes des corpus aeticti betragen werden. Verzichten wir 
Juristen darauf, mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen! 

- Im soeben geschilderten Fali hãtte die Okonomische Analyse ein 
vemünftigeres und auch aus juristischer Sicht richtigeres Resultat 
hervorgebracht. In anderen Fallen wiederum sind die Ergebnisse 
der okonomtschen ratio absurd: 

So etwa, wenn der Verkauf von zur Adoption freigegebenen 
Babies propagiert wird, weil damit die Kinder jenen Stiefeltem 
alloziert würden, di e am besten für si e sorgten4• 

Hier zeigt sich die Schwache der Okonomischen Analyse und -
ganz allgemein- einer ausschliesslich õkonomischen Betrachtung 
der Welt: Den sogenannten REMM, den ResourcefuL, EvaLuating, 

Ma1dmizing Man, den reinen homo oeconomicus gibt es in der 
Realitat nicht. Das menschliche Handeln lãsst sich - zum Glück, 
meine ich - nicht allein und wohl nicht einmal primãr mit wirt­
schaftlicher Vorteilsmaximierung erklaren und bewerten. 

Schliesslich gibt es auch Situationen, in denen õkonomische Argu­
mente zweckentfremdet und missbraucht werden: 

Zur Zeit sind Bestrebungen für eine Initiative im Gang, durch 
welche die Bezahlung von Abtreibungen durch die Kranken­
kassen ausgeschlossen werden soll. Vordergründig soll damit 
ein Beitrag zur Sanierung der Kassen geleistet werden. Ein 
Blick auf die Liste der Initianten zeigt aber, dass es ihnen kei­
neswegs um die Senkung der Spitalkosten geht, sondern viel­
mehr um die »Unterbindung« von Abtreibungen. Das >>Recht 
auf Leben« auf den Embryo zu übertragen, mag ein ehrenwer-
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tes Ziel sein, dafür aber wirtschaftliche Argumente ins Feld 

zu führen, ist Unfug. 

Eine wirtschaftliche Analyse ist - so das auf der Hand liegende Ergeb­

nis -in Rechtssetzung und Rechtsanwendung zweifellos sinnvoll un d 

notwendig, und das gerade im Einzugsgebiet des Wirtschaftsrechts. 

Denn Recht hat es fast immer auch mit der Zuweisung knapper Güter 

z u tun. Aber sie ist nicht ausreichend. Das Recht ist nicht Handlanger 

der Okonomie, sondem sollte diese in die Schranken weisen, wenn 

andere Werte als die blosse Wirtschaftlichkeit es gebieten. 

Für Juristen bedeutet dies, dass sie zwar offen bleiben müssen für 

Argumente aus dem Bereich der Wirtschaft und dass sie mit den Oko­

nomen ohne Berührungsangste verkehren sollen. Dies aber selbst­

bewusst, in der Überzeugung, dass die Juristen - im Verbund mit 

den Politikem - die Ziele abzustecken haben, wahrend die Okonomie 

helfen son, diese mit vertretbarem Aufwand zu erreichen. 

Juristen und Okonomen: Kollegen, nicht Gegner 
Juristen und Okonomen sind Konkurrenten. Aber: »concurrere« 

heisst bekanntlich: miteinander laufen. Die Juristen und die Okono­

men arbeiten- jedenfalls im Wirtschaftsrecht- aut das gleiche Ergeb­

nis hin: Sie streben eine Ordnung an, die )richtig< ist, und das heisst: 

effizient und fair zugleich. 
Im Wirtschaftsrecht ist die õkonomisch sinnvolle Lõsung (den 

eben geausserten Vorbehalten zum Trotz) oft auch die gerechte 

Lõsung, und Juristen und Okonomen müssen sie im Verbund anstre­

ben. Das bedingt zunachst, dass sie sich gegenseitig verstehen, und 

dies beginnt mit der jeweiligen Ausbildung: Für mich ist es unabding­

bar, dass den Okonomen zumindest elementare juristische Kennt­

nisse vermittelt werden (im Vertragsrecht, im Gesellschaftsrecht, 

auch im Staats- und Verwaltungsrecht). Umgekehrt müssen Juristen­

ganz gleich, wo sie sich künftig etablieren wollen - in ihrem Studium 

ein Minimum an betriebs- und/oder volkswirtschaftlichen Kenntnis­

sen erlangen. (In meinem Spezialgebiet, dem Aktienrecht, sind die 

Grenzen ohnehin fliessend. Z. B. habe ich vor kurzem ein Buch über 

die Organisation der Aktiengesellschaft und ihre Verankerung im Or­

ganisationsreglement geschrieben. Ein Okonom hatte das genauso 

gut - vielleicht mit etwas anderer Gewichtung - tun kõnnen.) Fehlt 

es an õkonomischen Grundkenntnissen, dann kann es in der juristi­

schen Arbeit zu peinlichen Fehlem kommen. 
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So hat etwa das Bundesgericht in einem Verantwortlichkeits­
prozess eine Schiidigung der Aktiengesellschaft darin erblickt, 
dass für diese Kredite aufgenommen worden waren. Denn - so 
die Begründung des Bundesgerichts - die Gesellschaft wãre 
nicht zur Rückzahlung verpflichtet gewesen, wenn die Kredite 
nicht geflossen wãren, sie habe sich also zusãtzliche Pflichten 
auferlegt und darin liege ihr Schaden. Dass der Verlãngerung 
der Passivseite der Bilanz durch die Rückzahlungsverpflich­
tungen eine entsprechende Verlãngerung der Aktivseite im 
Umfang des Mittelzuflusses gegenüberstand und dass sich so 
rechnerisch ein Nullsummenspiel ergab, wurde schlicht über­
sehenl' 

Ein guter Jurist wird aber nicht nur õkonomische Vorgãnge ver­
stehen, er wird stets auch die wtrtschaftltchen Fotgen seines eigenen 

Tuns mitberücksichtigen. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen 
nicht verschweigen, dass ich zu diesem Punkt immer wieder harsche 
Kritik an der Praxis der FINMA - seitens von Kolleginnen und Kolle­
gen in Finanzinstituten und Anwaltskanzleien - hõre, die mir oft 
einleuchtet. Natürlich basiert diese Kritik auf anekdotischer Evidenz, 
und sicher ist sie aufgrund persõnlicher Betroffenheit subjektiv ge­
fiirbt. Aber in ihrer Hãufung ist sie -so scheint es mir- nicht einfach 
zufallig: 

Aus der Sicht vieler Betroffener beachtet die FINMA zu wenig, 
welche wirtschaftlichen Folgen ihre Massnahmen bei den Adressaten 
haben kõnnen. Drei Beispiele (ich habe sie nicht selbst erlebt, aber sie 
stammen aus verliisslichen Quellen): 

- Ein Bankfachmann - seit vier Jahrzehnten beanstandungs­
frei im Bankwesen tãtig - erhielt (ohne dass er vorher auch 
n ur angehõrt worden wãre) einen sog. Gewãhrsbrief (d. h. die 
Erklãrung der FINMA, bei einem Arbeitgeberwechsel seine 
berufliche Integritiit nicht zu bestiitigen). Dem lagen Vor­
kommnisse bei seinem früheren Arbeitgeber zugrunde, die der 
FINMA bedenklich erschienen, die aber mit der Person jenes 
Bankfachmannes nichts zu tun hatten. Obwohl zudem die 
bankengesetzliche Revisionsstelle die Haltlosigkeit der im 
Raum stehenden Vorwürfe festgestellt hatte, war die FINMA 
nicht bereit, einer Anstellung des Betroffenen bei einer ande­
ren Bank zuzustimmen, ohne vorher ein Gewiihrsverfahren 

durchzuführen. Auf ein solches habe der Betroffene - so die 
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FINMA- allerdings »frühestens dann Anspruch«, wenn eine 

konkrete Tãtigkeit als Gewãhrstrãger in Aussicht stehe. Das 

Verfahren sei überdies kostenpflichtig und erfahrungsgemãss 

aufwãndig. Da inzwischen die dem Betroffenen konkret an­

gebotene Stelle anderweitig besetzt war - allerdings nur als 

Zwischenlõsung -, sei im Übrigen fraglich, ob er überhaupt 

noch ein schutzwürdiges Interesse an einer Feststellungsver­

fügung habe. 
Rechttich mag dieses Vorgehen der FINMA auf irgendwelche 

Regeln abgestützt gewesen sein. Faktisch wurde damit - ohne 

dass sich der Betroffene (man kann auch sagen: das Opfer) 

wehren konnte - ein Beru{sverbot ausgesprochen, denn ein 

konkretes Stellenangebot (die Voraussetzung eines Gewãhrs­

verfahrens) wird wohl auch künftig nicht offen gehalten blei­

ben, bis das in Aussicht gestellte »aufwãndige« Verfahren ab­

geschlossen ist. 
- In einem anderen Fall wurde ein kleiner Effektenhãndler mit 

einem Eigenkapital von CHF 2..5 Mio. mit jeweils- wie üblich­

per Vorschuss zu zahlenden Untersuchungskosten von insge­

samt CHF 90o'ooo belastet. Diese Sonderkosten trieben ihn in 

die Liquidation: Und dann musste er von der FINMA hõren, 

seine Liquiditãt sei ungenügendl 
- In einem dritten Fall ging es um einen Wechsel im Aktionariat, 

gegen den rechtlich nichts einzuwenden war, der aber der 

FINMA aus irgendeinem Grund nicht genehm war. Sie liess 

den Fall einfach ein Jahr liegenl 

Mir ist klar, dass es die FINMA als Aufsichtsbehõrde auch mit allerlei 

zweifelhaften Sachverhalten und Subjekten zu tun hat und dass sie 

nicht allzu zimperlich sein kann. Auch wird die hohe Geschãfts­

last sie z u standardisierten Vorgehensweisen zwingen. Aber dennoch: 

Versetzen Sie sich gelegentlich auch in die Lage Ihrer Adressaten, nut­

zen Sie Ihren grossen Ermessensspielraum verantwortungsbewusst, 

mit Augenmass und Fairness, und beachten Sie den Kosten- und den 

Zeitfaktor auch aus Sicht der Betroffenenl 

Eigenstãndige Wertungen durch die Juristen 
War zu betonen, dass die Juristen - und ganz besonders die Wirt­

schaftsjuristen - stets auch die ôkonomischen Konsequenzen ihres 

Tuns und Lassens beachten sollen, dann ist abschliessend nochmals 
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herauszustreichen, dass sie in ihren Wertungen eigenstandig bleiben 
müssen. 

In den letzen zwei Jahrzehnten hat sich allenthalben das Effizienz­
denken durchgesetzt: Beamte werden nach der Zahl der bearbeite­
ten Fãlle qualifiziert, Spitãler werden zu »Produktionsbetrieben mit 
Fertigungsprozessen« im Rahmen des »Disease-Managementé, und 
aus dem gemütlichen Nickerchen ist der Power- oder Turboschlaf 
geworden. 

Nun wird man gegen Effizienz wenig einwenden kõnnen, aber 
problematisch ist, dass Effizienz immer mehr in allen Lebensberei­
chen mit õkonomischer Effizienz gleichgesetzt wird. 

Ich habe das an den Universitãten erlebt: Fakultãten und Lehr­
stühle werden zunehmend danach beurteilt, ob es ihnen gelingt, 
Drtttmittet einzufordern. Und bei Berufungen steht zwar die Frage 
nach der wissenschaftlichen Qualitãt noch immer an erster Stelle, 
aber sogleich danach wird gefragt, ob ein Kandidat in der Kunst des 
Geldsammelns geübt ist. Damit wird ein Kriterium vorrangig, das im 
Wissenschafts- und Lehrbereich nicht ausschlaggebend sein dürfte. 
Das dümmste Votum, das ich in diesem Zusammenhang in einer uni­
versitãren Arbeitsgruppe gehõrt habe, war: »Alles was Geld bringt, ist 
für die Universitat gu t.« 

In den USA wurde kürzlich einmal mehr die Diskussion über die 
Abschaffung der Todesstrafe entfacht. Dabei ging es aber nicht etwa 
darum, ob die Todesstrafe ungerecht oder unmenschlich sei, und 
ebenso wenig wurden die vielen Fehlurteile thematisiert. Vielmehr 
hatten õkonomische Analysen ergeben, dass es viel billiger kommt, 
einen Delinquenten lebenslang zu verwahren, als ihm nach schier 
endlosen Verfahrensschritten die Giftspritze zu setzen. Das Ergebnis 
dieser Diskussionen wird man begrüssen, die Begründung mit wirt­
schaftlichen Argumenten statt mit solchen der Gerechtigkeit aber ist 
menschenverachtend, ganz abgesehen davon, dass vielleicht auch 
einmal eine Studie zum Schluss kommen kõnnte, dass es billiger 
kommt, Straftãter - zumindest junge - zu liquidieren als sie zu ver­
wahren! 

Apropos Wertungen: Es scheint, dass das Gerechtigkeitsempfin­
den bei Juristen und bei úkonomen unterschiedlich ausgestaltet ist: 
In einer kürzlich erfolgten Befragung von Studierenden an der Uni­
versitat Zürich7 bewerteten die úkonomen im Vergleich zu den Juri­
sten die Gerichtsurteile bei Drogenstraftãtern als zu milde, »dagegen 
fanden sie deutlicher, dass Wirtschaftskriminelle zu hart bestraft 
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würden<<. Ich überlasse es Ihnen, auch daraus die passenden Schlüsse 

zu ziehenl • • • 

Meine Damen und Herren: Juristen und Ókonomen - das wollte ich 

mit meiner kleinen Causerie zeigen - sind als Sozialwissenschaftler 

miteinander verwandt. Vielfach müssen sie Probleme gemeinsam lô­

sen. Sie kônnen voneinander lemen, aber sie müssen auch ihre Eigen­

standigkeit gegenüber der jeweils anderen Disziplin wahren. Das ist 

n un ein Schluss, der ebenso typisch juristisch ist wie der Auftrag, der 

mir für heute erteilt worden ist: offen das »Sowohl« wie das »Als 

auch« enthaltend, verbindlich und unverbindlich zugleich. Aber ich 

denke, es ist dies ein passender Ausgangspunkt zum Weiterdenken. 

PETER FORSTMOSER 

Anmerkungen 

1 Die FINMA ist die schweizerlsche BehOrde für die Aufsicht über den Finanzmarkt; ihr 
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dass ihr Wunschkandldat für den Posten des Risikovorstands von der Finanzaufsicht 
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Vorgang. Offenbar sind sich hier konkurrierende Sichtweisen von Unternehmen und 

juristischer AufsichtsbehOrde ins Gehege gekommen. Eben dlese unterschiedllchen 

Optiken (und ihre Folgen) spricht der Text für den Finanzplatz Schweiz an; er will 

zeigen, dass sich hinter den Disziplingrenzen Wahrnehmungsdifferenzen auftun, die -

ganz unabhlngig vom nationalen Umfeld - eine genauere Betrachtung lohnen. 

2. Berlin-lnstitut für Bevôlkerung und Entwicklung, in: Die demographische Zukunft von 

Europa- dtv 2.008. 
3 Mit der Mathematisierung der Ôkonomie ging an der Universitlt Zürich der Verzicht 

auf das Latein für Juristen einher. Ob das eine oder das andere für das jeweillge Stu­

dium wichtig ist, mag dahingestellt bleiben: Ein Selektionsmittel sind Mathematik und 

alte Sprachen alleweil, und !eh erinnere mich an die Jahre nach diesen Umstellungen, 

in denen an der Zürcher Fakultlt die Juristen elnen Zuwachs von 2.0 % zu verzeichnen 

hatten, die ôkonomen dagegen rückliuftge Zahlen. 

4 So Richard A. Posner in seínem Klassiker: Economic Analysis of La w. 

5 Urtei14C.2.56/1997 vom 31.12..1998. 
6 So der Mediziner Oswald Oelz in •Bilanz« 2.0/2.011 S. 119. 

7 David Studer: Einstellungen von Jura-Studierenden zu Gerechtigkeit, Bestratung und 

Kriminalitit, Zeltschrift für Kriminologie, 1/:z.oov 3 ff., 8 f. 
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